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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der 5. Sitzung des Rechts- und 
Satzungsausschusses in der 10. Amtsperiode am 19. Februar 2024 
 
 
TOP 1 – 3: Feststellung von Beschlussfähigkeit und Tagesordnung sowie  

Genehmigung der Niederschrift 
 
Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung wird die Niederschrift der 
4. Sitzung des Rechts- und Satzungsausschusses vom 4. Dezember 2023 genehmigt.  
 
 
TOP 4: Nichtkommerzieller lokaler Hörfunk: Auswertung des Runden  

Tisches und Brainstorming zur Fördersatzung 
 
Der Ausschuss berät über die künftige Förderpraxis der Medienanstalt Hessen für den 
nichtkommerziellen lokalen Hörfunk (NKL), die durch das Hessische Gesetz über privaten 
Rundfunk und neue Medien (HPMG) abgesichert wird. Die NKL sind redaktionell unabhängig und 
mit starker Identifikationswirkung versehen. Sie bilden einen besonderen Wert in Zeiten 
konzentrierter Medien- und Marktmacht und sind wichtig für die hessische Rundfunklandschaft. 
Es erfolgt keine Beschlussfassung. 
 
 
TOP 5: Antrag der Radio Rockland GmbH & Co. KG aus Zulassung und   

Zuweisung von DAB+-Kapazitäten für das Programm „The WOLF Hessen“ 
 
Der Ausschuss berät über einen Antrag auf Zulassung eines hessischen Rundfunkprogramms und 
Zuweisung von DAB+ Kapazitäten. Das Hörfunkspartenprogramm „The WOLF Hessen“ setzt 
seinen Schwerpunkt auf die Musikrichtungen Country, Singer/Songwriter und Folk. Bei der 
Veranstalterin handelt es sich um eine langjährige Rundfunkveranstalterin, die bereits über 
Zulassungen der Medienanstalt Rheinland-Pfalz für die Hörfunkspartenprogramme „Rockland 
Radio“ und „The WOLF Rheinland-Pfalz“ verfügt. 
 
Der Rechts- und Satzungsausschuss spricht nach Abwägung aller Belange eine 
Beschlussempfehlung an die Versammlung aus, wonach unter dem Vorbehalt der Vorlage 
ergänzender Unterlagen die landesweite Zulassung für die Dauer von fünf Jahren erteilt werden 
soll und die beantragten DAB+ Kapazitäten ebenfalls für die Dauer von fünf Jahren zugewiesen 
werden sollen. 
 
 
TOP 6: Berichte 
TOP 7: Verschiedenes 
 
Es erfolgt jeweils keine Beschlussfassung. 


